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Ziircher Frauenzentrale Ziirich 2, den 16. September 1950
am Schanzengraben 29

Tel. 256930
An die

Kantonsriitliche Kommission
fiir die Beratung des Steuergesetzes

Zirich.

Betrifft: Besteuerung der Ehefrau.

Sehr geehrter Herr Kommissionsprisdient,
sehr geehrte Herren Kantonsriite,

Wie wir der Presse entnehmen konnten, hat § 8 des Antrages Ihrer
Kommission im Kantonsrat zu lebhaften Diskussionen gefiihrt und wurde
zur nochmaligen Beratung an Sie zuriickgewiesen.

Nachdem wir die Verhandlungen im Kantonsrat aufmerksam verfolgt
und die Antrige in unserem Kreise nochmals durchberaten haben, erlau-
ben wir uns, im jetzigen Zeitpunkt zu dieser fiir uns Frauen wmhtwesn

Frage erneut Stellung zu nehmen.

Grundsitzlich mochten wir folgendes festhalten und dabel auf unsere
ersten Eingaben an die Finanzdirektion des Kantons Ziirich vom 16. De-

zember 1948 und 28. Februar 1949 verweisen:

Schon bei der erstmaligen Priifung unserer Begehren fir die Ge-
staltung eines neuen Steuergesetzes waren wir uns daruber einig, dass
die heutlge wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Frau ihre ge-
sonderte Besteuerung rechtfertigen wiirde. Im Bewusstsein der adm1m~
strativen Schwierigkeiten ,die eine solche Neuerung mit sich bringen
wiirde, haben wir mdessen auf die Formulierung eines solchen Vorschla-
ges Verzmhtet Dagegen halten wir unbedlngt daran fest, dass die Auswir-
Lungen der Steuerprogression, die wir mit nachfolgendem Beispiel noch-
mals veranschaulichen mochten, auf irgend eine Weise gemildert werden
sollten.

Staats- u. Gemeindesteuer ganze Feuer-

Einkommen: 2550, -+ Personalsteuer: wehrsteuer :

a) des Ehemannes 5 000.— 209.— 10.—

b) der Ehefrau 5000.— 484.50 50.—
zusammen 10 000.— 693.50 60.—

c¢) eines Ledigen 5 000.— 249.80 10.—

Gesamtsteuerbetrag bei einem Einkommen von je Fr. 5000.—:

a) des Ehemannes Fro - 21910 iy . : "

b) der Ehefrau Fr. 534.50 BSunCH e (0,00

c) eines Ledigen Fr. 259.80
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Wenn im Kantonsrat darauf hingewiesen wurde, dass selbst ein ge-
mngc: Abzug vom Einkommen der elwerbstdtlgen Ehefrau erhebliche
Steuerausfille zur Folge hitte, so bestiitigt dies nur die iibermissige
Steuerbelastung ihres Erwel bseinkommens. Umso eher sollte deshalb be-
riicksichtigt werden, dass die Erwerbstitigkeit der Ehefrau fiir den Haus-
halt erhebliche Mehraufwendunmen erfordert (fiir Kinderbetreuung, Ko-
chen, Waschen, Flicken; aucserdem entstehen Mehrauslagen fir dle Klei-
der). Wir wiederholen aus unserer Eingabe vom i16. Dezember 1948:

..Es ist eine Erfahrungstatsache, dass dort wo die Frau nur eine be-
schrinkie Zeit dem Haushalte ‘widmen kann, die ‘Haushaltkosten be-
triichtlich steigen, selbst dann, wenn keine Hilfskrifte angestellt werden.
Diese vermehrten Haushaltkosten miissen richtigerweise als Gestehungs-
kosten fiir den Erwerb der Ehefrau betrachtet und sollten deshalb bei
den Abziigen vom Bruttoeinkommen im Steuergesetz berticksichtigt wer-
den”.

Eine sozialpolitisch wichtige Ueberlegung, die wunseres Wissens
im Kantonsrat vollig ausser Acht gelassen wurde, geht dahin, dass es
fiir den Staat wie ful die Familie im besonderen von grosser Bedeutuno
ist, dass die Frau mit ihrem eigenen Verdienst oft grosse Lasten an
\elwandbenunterstutzungen tlagt Wenn offentlich- rechthche Ordnun-
gen wie das Armengesetz oder das Gesetz iiber die Alters- und Hinter-
bliebenenbeihilfe die Heranziehung der Verwandten in auf- und abstei-
(renvder Linie verlangen, ist es mcht folgenchuc, den guten Willen der
he[rau zur Erfiillung solcher Pflichten durch eine zu scharfe Besteuer ung
ithres Einkommens zu beeintriichtigen. Diese Griinde veranlassen uns, an
unserem Begehren auf Befreiung eines gewissen Teils des ]Lmkommens
der 'erw‘erbstiitigen Ehefrau von der Steuerpflicht festzuhalten.

Mit Bedauern haben wir von den verschiedenen Elnschldnl\unwen
durch die Antrige des Regierungsrates sowie lhrer Kommission Kenut-
nis genommen und mochten uns folgendermassen dazu iussern.

"

Eigene Fabrikation von Damen- und Herrenschirmen

Sorgfaltige Reparature

Alkoholirelaa Restaurant,
. Ramistr, 8, b, Bellevue
i'amma Rudolf Fischer

L. SCHNEWLIN

Rennweg 2 Telephon 239170
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Eine Begrenzung der Abzugsberechtigung ist aus den oben erwiihnten
Griinden nicht gerechtfertigt. Die unumginglichen Mehraufwendungen
fiir den Haushalt sind die nidmlichen, ob das Erwerbseinkommen der
Ehefrau in eine niedrigere oder héhere Progressionsstufe {illt.

Aus den gleichen Erwigungen kénnen wir uns mit der Einschrinkung
der Abzugsberechtigung auf Ehepaare mit minderjihrigen Kindern
mcht einverstanden erkliren. Ueberdies dauert die Sorgepflicht der

Eltern auch bei Volljahrigkeit der Kinder weiter an, wenn z. B. deren
Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen ist.

Den villigen Ausschluss der im Beruf, Geschiift oder Gewerbe des
Ehemannes mitarbeitenden Ehefrau ltehlnen wir ab. Auch hier gelten
die eingangs erwiihnten Griinde, indem sich die Haushaltkosten unter
solchen Umstiinden ebenfalls elhohen Dagegen halten wir einen
reduzierten Abzug in diesem Falle fur gerechtfertlo*t weil sich
Umfang und Wert der Mitarbeit der Frau nur schwer abschiitzen
lassen und weil die im Betrieb des Ehemannes mitarbeitende Frau
freier ist in der Einteilung ihrer Haushalt- und' Berufsarbeit, so dass
gewisse Einsparungen erzielt werden koénnen im Vergleich zu der an
strenge Arbeitszeiten gebundenen berufstitigen Ehefrau.

‘Was die Hohe ider Abziige betrifft, “scheinen wns nach wie ‘vor
Fr. 1000.— bezw. Fr. 500.— angemessen.

Zusammenfassend kommen wir zu folgendem Vorschlag:

.,Yom Erwerbseinkommen der Ehefrau werden, sofern sie in unge-
trennter Ehe lebt, nicht besteuert:

a) wenn es unabhiingig vom Beruf, Geschift oder Gewerbe

des Ehemannes erzielt worden ist, Fr. 1000.—;
b) wenn es durch Mitarbeit im Beruf, Geschift oder Gewerbe
des Ehemannes erzielt worden ist Fr. 500.—.

Die systematische Einordnung dieses Vorschlages mochten wir Ihnen
iiberlassen. Die enge sachliche Beziehung mit den Berufsausgaben wiirde
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es unserer Ansicht nach erlauben, den Abzug statt in § 8. Abs. 2, in
§ 21 einzuliigen als durch die Berufsarbeit der Ehefrau bedingte Mehr-
aufwendungen fiir den Haushalt.

ventualantrag :

Sollte der Kantonsrat unsere Vorschlige gesamthaft ablehuen, so méchten
wir beantragen, dass wenigstens ein bestimmter Betrag des Erwerbsein-
kommens der wirtschaftlich schwiichsten Kreise unter den erwerbstiitigen
Frauen, wie Spetterinnen, Wischerinnen, Putzerinnen, Niherinnen, usw.,
steuerfrer erkldrt wiirde (beispielsweise Fr. 1000.—). Wie wir schon in
unserer Kingabe vom 28. Februar 1949 ausfiihrten, haben viele dieser
Frauen, um der unverhéltnismissig hohen Steuerbelastung ihres Zusatz-
verdienstes zu entgehen, ihn bisher iiberhaupt nicht versteuert. Sie alle
sind mit der Einfiihrung der AHV in einen schwierigen Interessenkonflikt
geraten, aus dem sie sich in der Angst vor Nach- und Strafsteuern nicht
herauszuhelfen wissen. In der Regel dient ihr Verdienst der unmittel-
baren Bediirfnisbefriedigung ihrer Familie und bewahrt diese in den
meisten Fallen vor Armengendssigkeit.

Wir sind Thnen fiir die wohlwollende Priifung unserer Vorschlige
E . ~ . - >~ . . .
dankbar und bitten Sie, sehr geehrter Herr Kommissionsprisident, sehr
geehrte Herren Kantonsriite, die Versicherung unserer vorziiglichen Hoch-
achtung entgegenzunchmen.

Ziircher Frauenzentrale

fir die Studienkommission:
H. Autenrieth-Gander

E. Plattner-Bernhard

A. Rigling-F reiburghal,ls

das Vertrauenshaus
fir Blumeneinkdufe

Theaterstrasse 12 Ziirich 1
Tel. 323485 od. 242778




	Zürcher Frauenzentrale : an die Kantonsrätliche Kommission für die Beratung des Steuergesetzes : Besteuerung der Ehefrau : Zürich 2, den 16. September 1950

